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Regierungsvorlage 
Abkommen zwischen· der Republik österreich und den Vereinten Nationen über den Amts­
sitz der Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung und anderer 

Xmter der Vereinten Nationen im Internationalen Zentrum Wien samt Notenwechsel 

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPU­
BLIK öSTERREICH UND DEN VEREIN­
TEN NA nONEN ÜBER DEN AMTSSITZ 
DER ORGANISATION DER VEREIN­
TEN NATIONEN FÜR INDUSTRIELLE 
ENTWICKLUNG UND ANDERER XM­
TER DER VEREINTEN NATIONEN IM 
INTERNA nONALEN ZENTRUM WIEN 

In Anbetracht des Abkommens zwischen der 
Repuhlik österreich un'd den Vereinten Natio­
nen über den Amtssitz der Organisation der 
Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung 
vom 13. Apri,l 1967 (im folgenden "das Amts­
sitzai~ko'Il1men" genannt); 

In der Erwägung, daß die Bundesregierung der 
Republik österreich (im folgenden "die Regie.:. 
rung" genannt), den Vereinten Nationen die Be­
nützungdes Grundstückes, der Gebäude und 
Einrichtungen in dem Bereich (im foLgenden 
"Amtssitzbereich" genannt), der in dem Abkom­
men zwischen der Regierung und den Vereinten 
Nationen über den Amtssitzder Organisation 
der Vereinten Nationen für IndustrieIle Entwick­
lung und anderer Ämter der Vereinten Nationen 
vom 28. SeptemJber 1979 umschrieben wird, an­
geboten hat und die Vereinten Nationen dieses 
Angebot .angenommen haben; 

Sind die Republik österreich und die Verein­
ten Nationen (im folgenden "die Vertragspar­
teien" genannt) wie folgt übereingekommen: 

Artikel I 

r(1) Die Vereinten Nationen haben das Recht, 
den Amtssitzbereich für eine Zeitdauer von neun~ 
undneunzig ]:vhren, beginnend mit 1. September 
1979, entsprechend den in der Satzung der Ver­
einten Nationen festgelegten Zwecken und Auf­
giben und im Einklang mit den Bestimmungen 
des Amtssitzail>kommens· und dieses Abkommens 
zu benützen. Insbesondere können die- Vereinten 
Natronen im Amtssit21bereich Tagungen,ein­
schließlich internationaler Konferenzen, Seminare, 

AGREEMENT BETWEEN THE RE­
PUBLIC OF AUSTRIA AND THE 
UNITED NATIONS REGARDING THE 
HEADQUARTERS SEAT OF THE UNIT­
ED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOP­
MENT ORGANIZATION AND üTHER 
UNITED NATIONS OFFICES AT THE 

VIENNA INTERNA nONAL CENTRE 

!BEAIUNG in mind the -Agreement between 
the Republic of Austria and the United Nations 

. regarding tJhe Headquarters of the United Na­
tions IndustriaI Development Or;ganization of 
13 A,pril 1967 {hereinafter ref.erred to as "the 
Headquarters Agreement"); -

CONS1DERING that the ,FederaI Government 
of the Republic <Yf Austria (hereinafterreferred 
to as '~the Government") has offered to the 
United Nations and the Unite,d Nations has 
accepted the use of land, buildings and facilities 
within the area defined (hereinafter referred to 
as the "headquarters area") in tJhe Agreement 
betiween the GOlVernment and the United Na­
tions regarding the Headquarters of the United 
Nations ,Industrial Develöpment Organization 
and other Offi'ces of the United Nations of 
28 September 1979 ; 

.the Republic of Austria and the Uni ted Na­
tions (hereinafter referred to as "the Parties") 
have agreed as ,folIows: 

Article I 

,m The United Nations shall have the rigiht 
to use the headquarters area for aperiod of 
ninety-nine years beginning on 1 September 1979 
in a manner consistent with its ohjectives and 
functions alS Idefined in the Charter of the Unit­
ed Nations, and in accordance with the 
provisions of the Headquarters Agreement and 
this Agreement. In particular, the UnitedN a­
tions may hold meetings in the headquarters 
area, including international conferences,. semi-
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Arbeitstreffen und Tagungen aller Qrgane der 
,Vereinten Nationen und nachgeol'\dneter Stellen 
, abhalten. Jedes Gebäude in Wien oder außerhalb 
Wiens, das zeitweilig im Einvernehmen mit der 
Regierung für derartige Tagungen benützt wird, 
gilt als zeitweilig in den Amtssitzbereich ein­
bezogen. Auf alle diese Tagungen wird das Amts­
sinzabkommen sinngemäß angewendet. 

(2) Unbeschadet des oben genannten Rechtes 
'. der Vereinten Nationen bleibt die Regierung 
Eigentümerin des Amtssitzbereiches. 

Artikel 11, 

Die Ve;einten Nationen zahlen der Regierung 
für das Recht der Benützung des Almtssitrzbe­
reiches den Betr;lg von' einem österreichischen 

"Schilling pro Jahr, welcher jährlich im vorhinein 
während der Dauer der BenütZJUng und . erst­
malig am 1. Jänner 1980 fällig wird. 

Artikel III 

Die Vereinten Nationen können nach entspre­
chenden Konsultationen mit der Regierung im 
Amtssinzbereich internationalen staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen Raum für 

"Zwecke, die im Zusammenhang mit der Tätig­
'keit der Vereinten Nationen stehen, zur Ver­
" fügung stellen. 

Artikel IV 

(1) Wenn heide Vertragsparteien einverstanden 
sind, können die Vereinten Nationen im Amts­
sitzbereich Raum an jede physische oder juristi­

, sehe Person, welche den Vereinten Nationen oder 
ihren Angestellten Dienste leistet, mietweise 
überlassen. 

(2) Die Miete, die von den Vereinten Nationen 
von solchen physischen oder juristischen Perso-

'nen eingehoben wird, richtet sich nach den ge­
schäftsÜiblichen S~tzen für ver@leichbaren Büro­
raum und wird zur Gänze an die Regierung 
überwiesen. 

(3) Die oben erwähnte Miete enthält keine 
Wartungs- und Betriebskosten. Diese sind an die 
Vereinten 'Nationen zu zahlen. 

Artikel V 

(1) Knderungen in beZJUg auf irgend eines der 
Gebäude, die Tei'l des Amtssitzbereiches sin'd und 
die entweder eine Veränderung der Baustruktur 

,oder des architektonischen Erscheinungsbildes, zur' 
Folge haben können, können von den Vereinten 

!;Nationen auf eigene Kosten und ohne Recht auf 
,Kostenersatz nur, nach vorheriger Zustimmung 
durch die Regierung vorgenommen werden. 

(2) Andere Knderungen an den Gebäuden oder 
AIil<ligen, die Teil des Amtssitzbereiches sind, kön-

nars, workshops and meetings of aH United Na­
. tions organs ,allld subsidiary bodies. Any building, 
in or outside of Vienna, which is used temporarily 
with the concurl'ence cf the Government for 
such meetings shall be deemed to be temP9rarily 
included in the headquarters atea. For all such 
meetings the Headquarters Agreement shall 
apply mut a t Q, s mut a n dis. 

(2) Without prejudketo . the right of the 
United Nations referred to above, the Govern­
ment . retains the owners:hip over the head­
quarters area. 

Articlell 

The United Naticns shall pay to the GoverIi­
ment with respect to the right to use the head­
quarters area a rentarl of one Austrian Schilling 
per ,annum payable yearlyin advance during 
the period .of such use commencing' on 
1 January 1980. ' 

Article 111 

The United ,Nations may, after appropriate 
consultation with the· Government, make 
a:vailable space in the headquarters area to 
internationalgovernmental and noii-govern­
menül . organizations tor Ipurposes connected 
with ohe activities of the United Nations. 

Article IV 

{I) If aoceptable tohoth Parties, the United 
Nationsmay let space in the headquarters area 
to anyphysical or' juridical·· personproviding 
servicenothe United Nations or its staff. 

,(2) The rent charged bythe United Nations 
co such physical or juridical persons will be 
based on the commercially prevailing 'rates fcr 
such premises,andsp.a~l be transferred in its 
entirety to the Government, 

{3) The rent referred, to above shall not 
include maintenance'and operating costs, which 
shall be payable to the United Nations. 

Article V 
{I) Alterations with respect tp any of the 

buildings forming part of .the headquarters area, 
which ,may result in a change of structural 
nature ,orarchitectural appearance, may be 
carried out by the UnitedNation,s at its own 
expenseand without the right ,to reimbursement 
only after having obtained the prior consent 
of tth.e Government. 

(2) Other alterations to thebuildingsor 
facilitiesforming part of the headquarters area 
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nen die Vereinten Nation:en auf ihre Kosten und 
ohne Recht auf Kostenersatz vornehmen. 

Artikel VI 

nie Vereinten Nationen sind ab 1. September 
1979 auf eigene Kosten für den sachgemäßen B\!~ 
trieb und die angemessene Wartung der Gebäude 
und Anlagen und der darin befindlichen Installa­
tionen; die Bestandteil des AmtssitlZbereiches· bil­
den, verantwortlich; ebenso für kleinere Repara­
turen und Erneuerungen mit dem Zweck, diese in 
einwandfreier Betriehsfä,higkeit zu erhalten; fer­
ner für Repararuren und Erneuerungen, die 
durch unsachgemäßen Betrieb und durch unzu­
reichende Wartung notwendig werden können. 

Artikel VII 

Die Regierung führt auf eigene Kosten Repara­
turen und Erneuerungen an Gebäuden, Anlagen 
un,d Installationen durch, die durch höhere Ge­
walt oder durch fehlerhaftes Material, fehler­
hafte Planung oder fehlerhafte Arbeit, die im 
Verantwortungsbereich der Regierung gelegen 
sind, notwendig werden. 

Artikel VIII 

nie Art und Weise der Bestreioung der Kosten 
für größere Reparaouren und Erneuerungen von 
Gebä·uden, Anlagen und technischen InstaHatio­
nen, die sich im EigentUlffi der Regierung befin­
denuncl Bestandteil des Amtssitzhereiches bilden; 
sind Gegenstand eines gesonderten Albkommens 
zwischen den Vertragsparteien . 

. Artikel IX 

Unbeschadet der Bestimmungen des Abschnit­
tes 12 lit. c d~ AmtssitfZaibkommens treffen die 
Vereinten N<ltionen auf Ersuchen die edorderli­
ch,en Vorkehrunlgen, um von der Regierung gehö­
rig bevoBmächtigten Personen das Betreten des 
Amtssit:zjbereiches zu ermöglichen, um Gebäude 
bzw. Anlagen und· Installationen innerhalb des 
Amtssitzbereicheszu überprüfen, und zwar in 
einer Weise, daß dadurch die Durchführung der 
Aufgaben der Vereinten Nationen nicht über 
Gebühr gestört wird. 

Artikel X 
(1) Die Vereinten Nationen und die zustän­

digen österreichischen Behörden arbeiten im Hin­
blick auf den Zusammenhang zwischen der Auf­
rechterhaltung einer wirksamen Sicherheit inner­
h<lJlb und in unmittelbarer Umgebung des Amts­
sitzbereiches eng. zusammen. 

{2) Die· Vereinten Nationen konsultieren bei 
der· Erstellung ihrer Sicherheitsvorschriften und 
-verfahren die Regierung, um dadurch die wirk­
samste und zweckmäßigste Ausülbung der Sicher­
heitsaufgaben ZiU erreichen. 

may be carried out by the Uni ted Nati.ons 3,t 
its eXPense and without the right to reimburse- . 
ment. 

Article VI 

The United Nations shall, from 1 September 
1979, :be respons~ble at its own expensefor the 
orderly operation and adequate maintenance of 
the buildings and facilities forming ,part of the 
headquarters area, and of installations located 
therein and for minor repairs and replilcements 
for the purpose of keeping them in good work­
ing order, aud for auy repairs or replacements 
w'hich may be made necessary ehy faulty opera­
tion and ina:dequate maintenance: 

Article VII 

The Government shall carry out at its own 
expense repairs and replacements of :buildings, 
facilities and installations made necessary by 
force majeure or by faulty material, design or 
labour used within the responsibility of the 
Government in their construction. 

Article VIII 

The arrangements for financing the cost of 
major repairs and replacements of buildings, 
facilities and technical installations which are the 
property of the Govemment and form part oE 
the headquarters area shall hethe suhject of a 
separate agreement between the Parties. 

ArticIe IX 

Without prejudice to Seetion 12 «c) of the 
Headquarters Agreement; the United Nations 
shall, upon re quest, ta.ke tJhe necessary 
measures to enable persons duly authorized by 
the Government to enter the headquarters area 
in order to inspect the huildings, facilities and 
installations within the headquarters area under 
oonditions which shall not unreasonahly disturh 
the carryingout of the functions of the United 
Nations. 

.Article X 

(1) llhe United Nations and the competent 
Austrian authorities shall dosely co-operate 
regarding the interrelation of effective security 
within and in the immediate vicinity outside the 
headquarters area. 

(2). The United Nations, in the preparation 
of its security regulations and .procedures, shall 
consult with the Government with aview to 
achieving the most effective and efficient exercise 
of security functions. 
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Artikel XI 

Haben die Vereinten Nationen einen Versiche­
rungsvertrag abgeschlossen, um ihre Haftung für 
vom Amtssitzbereich ausgehende Schäden zu dek­
ken, die juristische oder physische Personen, die 
nich.t Angestellte der Vereinten Nationen sind,. 
erleiden, so kann jeder Anspruch betreffend die 
Haftung der Vereinten Nationen für solche 
Schäden unmittelbar gegen den Versicherer vor 
österreichischen Gerichten geltend gemacht wer­
den; dies ist im Versicherungsvertrag vorzusehen. 

Artikel XII 

. Sollten die Vereinten Nationen den Amtssitz­
bereich aufgeben, ~o übergeben sie den Amts­
sitzbereich in so gutem Zustand, wie es die na­
türliche Abnützung erlaUlbt, an die Regierung, 
wobei jedoch die Vereinten Nationen nicht ver­
halten sind, den Amtssitzbereich in der Form 
und Beschaffenheit wieder herzustellen, wie er vor 
einem Umbau oder einer Veränderung, die yon 
den Vereinten Nationen oder der Regierung in 
übereinstimmung mit diesem Abkommen allen­
falls vorgenommen wurden, bestand. 

Artikel XIII 

{1) Alle Meinungsverschiedenheiten zwischen 
der Regierung und den Vereinten Nationen über 
die Auslegung oder die Anwendung dieses Ab­
kommens, welche nicht im Verhandlungsweg oder 
nach einem anderen einvernehmlich festgelegten 
Verfahren beigelegt werden, sind zur endgültigen 
Entscheidung einem aus drei Schiedsrichtern zu­
sammengesetzten Schiedsgericht zu unterbreiten; 
von diesen ist einer vom Bundesminister für Aus­
wärtige Angelegenheiten der Republik österreich, 
einer vom Generaolsekretär .der Vereinten Natio­
nen und der dritte, der als Vorsitzender des 
Schiedsgerichtes fungieren soll, von den beiden 
ersten Schiedsrichtern auszuwählen. Können die 
beiden ersten Schiedsrichter innerhalb von sechs 
MonMen nach ihrer Ernennung keine Einigung 
hinsichtlich ,des dritten Schiedsrichters ·erzielen, so 
'wird dieser dritte Schiedsrichter auf ErsucPen der 
Regierung oder der Vereinten Nationen: vom 
Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes 
ausgewählt. 

(2) Die Regierung oder der Generalsekredir 
der Vereinten Nationen können die Generalver­

"sammlung ersuchen, vom Internationalen Ge:­
richtshof ein Gutachten über jede rechtliche Frage, 
die sich ~m Laufe eines solchen Verfahrens ergibt, 
anzufordern. Bis zum Einlangen eines solchen 
Gutachtens des Gerichtshofes ist eine Zwischen­

,entscheidung des Schiedsgerichtes von beiden 
Parteien zu beachten. Daraufhin wird das Schieds­
gericht unter Bedachtnahme auf das Gutachten 
des Gerichtshofes eine endgültige Entscheidung 

, fällen. 

Article XI 

, Whenever· the United Nations has concluded 
an insurance contract to cover its liability for 
damages arising from the use of the headquarters 
area and suffered by juridical or physical persons 
who are not officials of the Urtited Nations, any 
claim concerning the United Nations' liability 
for such damages may he brought directly 
against the insurer bef.ore Austrian courts, and 
the insurance contract sha11 so provide. 

Article XII 

:Lf ehe United Nationsshould !vacate the 
headquarters area, it shall surrender the head­
quarters area to the Government in as good 
condition as reason3lblewear and tear will 
permit, provided, however, that the United Na­
tions sha11 not be required to restore the head­
quarters area to the shape and state existent 
prior toany alteration or change tha't may have 
been executed by the Governmentor the United 
Nations in acco1'!dance with this Agreement. 

Article XIII 

{l) Any ,dispute between the Government and 
the United Nations concerning the interpreta­
tion or application of this Agreement which. is 
not settled by negotiation or onher agreed mode 
of settlement, shall be referred for final decision 
to a tribunal of three arbitrators: one to be 
chosen by the Federal Minister of Foreign Affairs 
of ehe Republic of Austria, one to be chosen by 
the Secretary-"General of the United Nations, 
and the third, who shall be chairman of the 
tribunal, to be chosen by the first two 
arbitrators. Should the first twoarbitrator·s fai! 
to agree upon the third within six months 
tollowing the appointment of the first two 
arbitrators, such third arbitrator shall be chosen 
by the President of the Interna'tiortal Court of 
Justice at the request of the Govennment or the 
United Nations. 

{2) The Government ,or the Secretary-General 
of the United Nations may ask the General 
Assembly to request of the International Court 
of Justice an advisory opinion on any legal 
question arising in the course of such proceed­
lngs. Pending the receipt of the opinion of the 
Court, an ~nterim decision of the arbitral 
tribunal shall be observed :by both Parties. 
Thereafter, the arbitral tribunal sha11 render a 
final decision, having regard to the Qpinion of 
the Court. 
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Artikel XIV 

Dieses Abkommen tritt im Falle des Außer­
krafttretens des Amtssitzabkommens außer 
Kraft. 

Artikel XV 

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des 
dritten 'Monats nach ·dem Tag in Kraft, an dem 
die Regierung den Vereinten Nationen mitteilt, 
daß die für das Inkrafttreten erforderlichen ver­
fassungsmäßigen V.oraussetllJUngen erfüllt sind. 

Geschehen in Wien, am 19. Jänner 1981, in 
zweifacher Urschrift in deutscher und englischer 
Sprache, wobei jeder Worulaut gleichermaßen 
veIibindlich ist. 

Für die RepubJik österreich: 

Willibald P. Pahr m. p. 

Für die Vereinten Nationen: 

Helmut Debatin m. p. 

Untergeneralsekretär tür Verwaltung, Finanzen 
und Verwaltungsorganisation 

UNITED NATIONS 

Vienna, 19 January 1981 

Sir, 

II am directed hy fue Secretary-General to 
refet to the Agreement signed today hetween 
the United Nations and the Republic of Austria 
regarding the Headquarters Seat of the United 
Nations Industrial iDevelopment Organization 
and ,other Uni ted Nations Offices at the Vienna 
International Centre. 

The above mentioned Agreement contains in 
its Article XIV a provision regar,ding termina­
tion of the Agreement, which reads as follows: 

"This Agreement shall cease to be in effect in 
the eveht that the Headquarters Agreement 
ceases to be in effect." . 

In this connexi,on, 1I haive the honour to refer 
to the Constitution af the Unite·d Nations 
Industrial Development Organization which was 
adopted on 8 April 1979, and which will enter 
into force when the conditions laid down in 
Article 25 thereof have been satisfied. 

Once' the Constitutioncomes into for,ce, 
UNIDO will cease to !be a subsidiary organ of the 
United Nations andwill become aseparate 
internationalorganization.Should this occur; 
I wish to express the understanding of the Unit-

Article XIV 

This Agreement shall ,cease to be in effect in 
the event that the Headquarters Agreement 
ceases to he in effect. . 

Article XV 

This Agreement Slhall enter into force on the 
firstday of the third month following the day 
the Government has notified 1lhe United Nations 
that the neeessary constitutional conditions for 
its entry into force have been fulfilled. 

DONE at V.ienna, induplieate, in the 
English ancl German languages, both texts being 
equally authentie, on this .nineteenth day of 
January, one thousand nine hundred and eighty 
one. 

For the Republic of Austria: 

Willibald P. Pahr m. p. 

For the United Nations: 

Helmut Debatin m. p. 

Under-Seer,etarY"'General for Administration, 
Finance and Management 

(übersetzung) 

VEREINTE NA nONEN 

Wien, am 19. Jänner 1981 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Der Generalsekretär hat mich beauftragt, auf 
das heute unterfertigte Ahkommen zwischen den 
Vereinten Nationen und der Republik österreich 
uber den Amtssitz der Organisation der Verein­
ten Nationen für Industrielle Entwicklung und 
ander,er Ämter der Vereinten Nationen im Int'er­
nationalen ZentrUIm Wien Bezug zu nehmen. 

Das obgenannte Ahkommen enthält im Arti­
kel XIV eine Bestimmung betreffend das Außer­
krafttreten des Abkommens, die folgenden Wort­
laut hat: 

.,Dieses Abk~mmen tritt im Falle des Außer­
krafttretens des Amtssitzabkommens außer 
Kraft." 

In diesem Zusammenhang beehre ich mich, auf 
die Verfassung der Organisation der Vereinten 
Nationen für Industrielle Entwicklung Bezug zu 
nehmen, die am 8. April 1979 angenommen 
wurde und welche in Kraft treten wird, sobald 
,die in ihrem Artikel 25 vorgesehenen Bedingun­
gen erfüllt sein werden. Sobald die Verfassung in 
Kraft tritt, wird die Organisation der Vereinten 
Nationen für Industrielle Entwickrlung aufhören, 
ein nachgeordnetes Organ der Vereinten Natio­
nen zu sein und wird· eine selbständige· interna-
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ed Nations that the agreement of 13 April 1967 
between the United Nations and the Republic 
of, Atistria regarding the Headquarters of the 
Uhited Nations Industrial Development, Organi­
zation and the Agreement signed today shall 
remain in ,force pending the conclusion of anew 
agreement or agreements for other United Na­
tions Offi'ces at Vienna. 

If the foregoing is accepta'ble to the Republic 
of Austria, I have thehonour to propose that 
this note and your note of confirrnation shall 
constitute an agreement between the United 
Nations andthe Repuiblic of 'Austria. 

Accept, Sir, the renewed assilrances of my 
highest consideration. 

Helmut Debatin 

Under-Secretary-General for Administration, 
Financeand Management 

His Excellency 
Dr. Willibald Pa h r _ 
Federal Minister for ForeignAffairs 
Vienria 

Der Bundesminister für 
Auswärt,jge Angelegenheiten 

Wien, am 19. Jänner 1981 

~ehr geehrter Herr Generalsekretär! 
,-

. Ich beehre miCh, auf die in ]hrem Auftrag an 
mich geridltete Note vom 19. Jänner 1981 Be­
zug zu nehmen, die in deutscher übersetzung 
foJ.gend~n Wortlaut hat: . 

"Der Generalsekretär hat mich beauftragt, auf 
. das heute unterfertigte Ahkommen zwischen den 
Vereinten Nationen und der Republik österreich 
Über den Amtssitz der Organisation der Verein­
ten Nationen für Industrielle Entwicklung und 
anderer Kmter der Vereinten Nationen im Inter­

. nationalen Zentrum Wien Bezug zu nehmen. 

Das obgenannte Abkommen enthält im Arti­
kel XIV eine Bestimmung betreffend das Außer­
,krafttreten des Abkommens, die folgenden 
Wortlaut hat: 

"Dieses Abkommen tritt im Falle des Außer­
krafttretens des Amtssitzabkommens außer 
Kraft." 
In diesem Zusammenhang beehre ich midl, auf 

die Verfassung der Organisation der Vereinten 

lionale Organisation werden. Für diesen Fall 
möchte ich, die Auffassung der Vereinten Natio­
nen darlegen, daß das Abkommen zwisdlen den 
Vereinten Nationen und der Republik österreich 
über den Amtssinz der Organisation der Verein­
ten Nationen für Industrielle Entwicklung vom 
13. April 1967 und das heute unterfertigte Ab­
kommen in Kraft hleiben, bis ein neues Abkom­
men oder Abkommen für andere Kmter, der 
Vereinten Nationen in Wien abgeschlossen wer-
den. -

Sollte diese Auffassung von der Republik 
österreich geteilt werden, beehre ich mich vorzu­
schbgen, daß diese Note und Ihre bestätigende 
Antwort ein Abkommen zwischen den Vereintim 
Nationen und der Republik österreich darstellen. 

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, die er­
neute Versich'erung meiner höchsten Wertschät­
zung. 

Helmut Debatin m.p. 

Untergeneralsekretär für Verwa.ltung, Finanzen 
und Verwaltungsorganisation 

S. E. 
Herrn Dr. Will~bald P a h r 
Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten 
Wien 

Nationen für Industrielle Entwicklung Bezug zu 
:nehmen, die am 8. April 1979 angenommen 
wurde und welche in Kraft treten wird, sobald 
die in ihrem Artikel 25 vorgesehenen Bedingun­
gen erfüllt sein werden, 

Sobald die Verfassung in Kra,ft tritt, wird die 
Organisation der Vereinten Nationen für In­
dustrielle Entwicklung aufhören, ein nachgeord­
netes Organ der Vereinteri Nationen zu sein 
und wird eine serbständige internationale. Orga­
nisation werden. Für diesen FaLl mödlte ich die 
Auffassung der Vereint~n Nationen darlegen, daß 
das Abkommen zwischen den Vereinten Natio­
nen und der Republik österreich über den Amts­
sitz der Organisation der Vereinten Nationen 
für Industrielle Entwicklung vom 13. April 1967 
und das heute unterfertigte Abkommen in Kraft 
bleiben, bis ein neues Abkommen oder Abkom­
men für andere Kmter der Vereinten Nationen 
in Wien aobgeschJossen werden. 

Sollte diese Auffassung von der Republik 
österreich geteilt werden, beehre ich mich vor­
zuschlagen, daß diese Note und Ihre bestätigende 
Antwort ein Abkommen zwischen den Vereinten 
Nationen und der Repuhl~k österreich darstel­
len." 
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Ich beehre mich zu bestätigen, daß. die' Re­
publi:k österreich diesem Vorschl:l!g zustimmt und 
daß Ihre Note und diese Antwortnote ein Ab­
kommen zwischen der Republik Österreich und 
den Vereinten Nationen darstellen, vorbehaltlich 
einer nachfolgenden gesonderten Mitte~lung an 
Sie über die Durchführung des von der österrei" 
chischen Bundesverfassung vorgesehenen Verfah~ 
rens. 

Geneb.migen Sie, sehr geehrter Herr General­
sekretär; den Ausdruck meiner vorzüglichsten 
Hochachtung. 

WiIlibaldP. Pahr 

S. E. 
Herrn Dr. Kurt Wal d h e i m 
Generalsekretär der 
Vereinten Nationen 
New York 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das Abkommen ist gesetzesändernd ,bzw. ge­
setzesergänzend und bedarf daher der Geneh­
migung des Nationalrates gemäß Art. 50 Albs. 1 
B-VG. Keine seiner Bestimmungen ist verfas­
sungsändernd. Es hat nicht politischen ·Char<lJkter. 
Im übrigen sirud seine Bestimmungen der unmit­
tdbaren Anwendung im innerstaatlichen Rechts­
bereich :Zugänglich, so daß ein Ausschluß der ge­
nerellen Tran&formation gemäß Art. 50 Abs.2 
B-VG nicht erforderlich ist. Der Notenwechsel 
ist als authentische Interpretation dem glei­
chen innerstaatlichen Verfahren zu unterwerfen 
wie das emsprechende Abkommen. 

Das vorliegende Abkommen bildet die recht­
liche Grundlage ifürdie überlassung des Inter­
nationalen Zentrums Wien an die Ämter' der 
Vereinten Nationen :(VN) und die Organisation 
der Vereinten Nationen ,für Industrielle Entwick­
lung (UNIDö). 

Tm J abre 1966 lud die IBundesregierung die. 
UNLDO ein, ihren Amtssitz in Wien zu errich­
ten. Die Ansiedlung der Organisation in Wien 
war nur möglich, weil sich Österreich damals 
gegenüber den VN bereit erklärt hatte, die 
notwendigen Gebäude für die Organisation auf 
eigene Kosten zu errichten. Gleichzeitig wurden 
auch der Internationalen Atomenengie-Organisa­
tion . {lARO) von der Bundesregierung' die Er-. 
richtung 'Von Amtsräumenangeboten. Mit Re­
gierungsvorlage wird dem Nationalrat daher auch 
das in fast aUen Punkten gleich lautende Abkom­
men mit .der IABO zur Genehmigungvorge­
legt. 

Das ursprüngliche Angebot der Bundesregie­
rung an ,die VN enthielt folgende Bedingungen: 
Die von der Republik österreich errichteten 
Amtsgebäude sollten den VN für 99 jahre gegen 
einen nominellen Mietlzins von 1 Schilling jähr­
lich überlassen werden, wobei die Gebäude je-

doch im lBesitz des Bundesbleihen sollten. Die 
Organisation sollte die Amtsgelbäude ausschließ~ 
lich für ihre Amtszwecke verwenden dürfen; 
Untervermietungen soilten nu'rim Einvernehmen 
mit den österreichischen Behörden möglich sein, 
~obei der Erlös der U nterverinietung zur Gänze 
an den'ßund zu· entrichten sein sollte. Die VN 
sollten die Kosten für lawfende iInstandhal tung, 
erforderliche Instandsetzungen und die:Betriebs­
kosten tragen. 

Die Vereinten Nati{)nenha:ben dieses Angebot 
in der FolgeaThgenommen; ·der Amtssitz' wurde 
entsprechend den .Raum- und Funktionsprogram­
men der Internationalen Organisationen errichtet 
und ihnen am 23. August 1979 übergeben .. In 
dem Abkommen mit den VN über ihren Amts­
sitz vom 28. September 1979, BGB!. Nt. 464/79, 
wurde ,der Amtssitzbereich der Vereinten Natio­
~en im Internationalen . Zentrum Wien festge­
legt. 

Das Abkommen enthält die erwähnten Be­
dingungen, unter. denen sich die iBundesregierung 
im Jahre 1967 hereit erklärte, Amtsgebäude für 
die UNliDO in Wien zu errichten. Im we.sent­
lichen konnte auf der Grundlage der Vereinba­
rungen aus dem Jahre 1967 üher alle diese Be­
dingungen mit den VN eine Einigung herbei­
geführt werden~ Lediglich die Frage der über­
nahme der Kosten für größere Reparaturen war 
Gegenstand langwieriger Verhandlungen, deren 
Ergebnis das Abkommen übet die Errichtung 
eines Gemeinsamen Fonds zur Finanzierung grö­
ßerer Reparaturen und Erneuerungen im Inter­
nationalen Zentrum Wien ist, das ·dem National­
rat. ebenfalls !Zur Genehmigung vorgelegt wird. 

Der Notenwechsel zu diesem Abkommen stellt 
eine authentische Interpretation einer Bestim­
mung des Abkommens dar, das dem Verfahren 
nach Art. 50 Abs~ 1 B. VG unterliegt und daher, 
so wie das Abkommen selbst, ·der Genehmigung 
des Nationalrates bedarf. 
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!Der Notenwechsel stellt außer Zweifel, daß, 
sobald ,die UNiIDO nach Inkrafttreten ihrer im 
Jahre 1979 angenommenen ,Statuten eine selb­
st~ndige Organisation wird, das UNIDO-Amts­
sitzabkommen . vom 13. April 1967, BGBL 
Nr. 245/1967, und das ,Abkommen über den 
AmtssitZ der Vereinten Nationen im Internatio­
nalen Zentru~ Wien so lange in Kraft bleiben, 
bis ein neues Ahkommen oder Abkommen für 
andere Kmter der Vereinten Nationen in Wien 
abgeschlossen werden. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I: 

Zu Abs.1: 

'Der 1. September 1979 bildete den Zeitpunkt 
d~r übersiedlung der UNiIDO und der anderen 
Kinter der VN in den ständigen Amtssitzbereich 
~m. INTERNATIONALEN ZENTRUM WIEN. 
qer AmtssitZJbereich ist im Abkommen vom 
28. Septemher 1979, BGBl. Nr. 464/1979, festge­
legt. Er umfaßt die Gebäude D und E im 
INTERNATIONALEN ZENTRUM WIEN. 

'Der mit der IAEO Igemeinsame Amtssitzbe­
rJich . (Gebäude C, Fund G sowie die Bau­
werke P 1 und P 2 und die Außenanlagen) 
bilden Gegenstand eines gesonderten Abkom­
mens 7lwischen· der &epublik österreich, den 
Vereinten Nationen und der"IAEO. 

. Die restliche iBestimmung im 1. Absatz geht 
über die korrespondierende .Bestimmung im Ab­
schnitt 2 b des UNIDO~Amtssitza:bkommens 
hinaus, indem sie auf alle Tagungen der Verein­
t~n Nationen und ihrer nachgeordneten Organe 
in österreicha-bstellt. Hiemit wird sich bei 
österreichischen Einladungen' zur Abhaltung von 
tiN-Konferenzen in 'Österreich ,inder Zukunft 
der Abs'chluß gesonderter Konferenzabkommen 
mit den Vereinten Nationen zur Regelung 
privilegienrechtlicher Materien erübrigen. Damit 
ist auch gewährleistet, daß diese Materien in der 
Zukunft durch die Anwendung der entsprechen­
den Bestimmungen des UNIDO-Amtssitzabkom­
mens in einheitlicher und überschaubarer Weise 
geregelt werden. 

Zu Abs. 2: 

Eine Reihe von B·e~timmungen dieses Abkom­
mens, und zwar die Art. 11 bis V, VII bis IX und 
XII, sind ein direkter Ausfluß der Eigentümer­
eigenschaft österreichs am Amtssitzbereich. 

Zu Art. 11: 

. Es hand~lt sichhiebei um den sY1l]bolischen 
Aner.kennungszins, der im Angebot aus dem 
Jahre 1967 enthalten war. 

Zu Art. III: 

!Dieses Recht, dessen Ausübung nicht an die 
Zustimmung der Bundesreg,ierung, sondern bloß 
an deren Konsultierung Igebunden ist, wird durch 
die Bestimmung, daß es sich um internationale 
Organisationen handelt, die im sachlichen Zu­
sammenhang mit der Tätigkeit der Vereinten 
Nationen stehen müss·en, qualifiziert. . 

Im Gegensatz zu Art. IV handelt es sich bei 
dieser Bestimmung um eine überlassung von 
Bür,oraum auf mietfreier Basis. Den Vereinten 
Nationen ist es jedoch hiebei überlassen, dem 
iBenützer entsprechende Betrfabs- und Erhal­
. tungskostenanteile zu verrechnen. 

Zu Art. IV: 

Zu Abs.l: 

Das Rechtsgeschäft der entgeltlichen überlas­
sung von Raum im Amtssitzbereich - hier 
werden vor allem kommerzielle Unternehmun­
gen in Frage kommen - ist an die Zustimmung 
österreichs gebunden. Hiebei kann von öster­
reich auch auf die B,edingungen Einfluß genom­
men werden. (Zum Zeitpunkt dieser Regierungs­
vorlage finden diese Bestimmungen auf insgesamt 
zwei Banken, zwei Reisebüros und einen Zei­
tungsstand im INTERNATIONAiLEN' ZEN­
TRUM WIEN Anwendung). 

Zu Abs. 2: 

. Da's Mietverhältnis ;besteht zwischen den Ver­
einten Nationen und der entsprechenden physi­
schen oder juristischen Person. Der Mietzins ist 
nach den in diesem Absatz enthaltenen Leitlinien 
zu bemessen und ohne Abzug an die Bundesre­
gierung zu überweisen. (Durch den in der Er­
läuterung zu Ahs. 1 erwähnten Umstand ent­
stehen der Republik derzeit Gesamteinnahtnen 
von zirka 1 Mill. öS jährLich). 

Zu Abs. 3: 

Diese Kostenanteile sind von den Vereinten 
Nationen autonom fesl1zusetzen und direkt mit 
dem Mieter zu verrechnen. 

Zu Art. V: 

Zu Abs.l: 

. Mit dieser Bestimmung sind jedenfalls alle 
wesentlichen Veränderungen im A u ß e n bereich 
des Anitssitzhereiches und im Innerrbereich, so­
weit sie die Bausu.bstanz berühren, an die Zu­
stimmung der Bundesregierung gebu11lden. 

Zu Abs. 2: 

Durch die Bestimmung des Ahs. 2 soll sicher­
gestellt werden, daß ,den Benützern die nötige 
Flexibilität bei der Adaptierung an ihre jeweili­
gen Bedürfinisse gewahrt blei.bt. 
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Zu Art. VI: 

Eiemit wird statuiert, daß die Vereinten Na­
tionen nicht nur für die' Betriehs- und Erhal­
tungskosten ihres Amtssittbereiches, sondern auch 
für kleinere Reparaturen und Erneuerungen 
finanziell auEzukommen haben. Sollten Fälle un­
sachgemäßen Betr,iebes und unzureichender 
Wartung vorkommen, so haften die Vereinten 
Nationen für jegliche Reparatur und Erneuerung, 
gleichgültig, ob es sich um kleinere oder größere 
handelt. 

Zu Art. VII: 

Durch diese 'Bestimmung bleibt die Bundes­
regierung zeitlich unbeschränkt für die Kosten­
tragung jeglicher Reparatur und Erneuerung in 
den taxat]v aungezählten Fällen verantwortlich. 
Von offensichtlichen Fällen abgesehen, werden 
allerdings die Vereinten Nationen in der Praxis 
die Beweislast für Behauptungen des Vorliegens 
derartiger Mängel zu tragen haben. 

Zu Art. VIII: 

Mit dieser Bestimmung erfolgt der Verweis auf 
das dem Nationalrat gleichzeitig zur Genehmi­
gung vorliegende tr,ilaterale Abkommen über 
die Errichtung und Verwaltung eines Gemein­
samen Fonds zur Bestreitung der Kosten für 
größere Reparaturen und Erneuerungen l,m 
IN1tERNATIONALEN ZENTRUlM WIEN. 

Zu Art. IX: 

Diese Bestimmung klingt an Abschnitt 12 c ,des 
UNInO-Amtssivzabkommens an, wobei je.doch 
im gegenständlichen Fall der persönliche Gel­
tung~bereich nicht auf Personen der zuständigen 
öffentlichen Einrichtungen beschränkt bleibt. Das 
hiemit statuierte Zutrittsrecht wird in der Praxis 
~nsbesondere auf Angestellte der LAKW-AG An­
wendung finden, die von Gesetzes weg,en u. a. 
auch mit .der Verwaltung des Komplexes betraut 
ist. 

Zu Art. X: 

Gemäß den Bestimmungen des Abschnittes 10 b 
des UNIDO-Amtssitza:~kommens ist österreich 
für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe 
und Ordnung in unmittelbarer Nähe des Amts­
sitzbereiches verantwortlich. Die Bestimmungen 
dieses Artikels statuieren die Pflicht beider Ver­
tragsparteien zu enger Zusammenarbeit bei der 
Durchführung dieser Aufgabe. 

Zu Art. XI: 

Diese ß.estimmung betrifft die Haftpflicht der 
Vereinten NatiOnen für Dritten zugefügte Schä­
den. Hiebei soll ,durch die Einräumung eines 
direkten Klagerechts gegen den Versicher,er dem 
Gedanken eines ausreichenden Rechtsschutzes 
entsprochen werden.' Diese Bestimmung ist ge­
setzesändernd. 

Es besteht allerdings keine rechtliche Ver,pflich­
tUl1ig der Vereinten Nationen zum Abschluß einer 
Haftpflichnversicherung. In der Praxis besteht 
jedoch ein derart~ger Versicherungsschutz, was 
seitens der Vereinten Nationen gegenüber der 
österrerchisch'en Bundesregierung mittels einer 
Note auch bestäti1gt werden wird. 

Zu Art. XII: 

Die hierin enthaltene Bestimmung kann nur 
im Falle des Art. XIV - wenn das Amtssitzab­
kommen und dadurch auch das gegenständliche 
Abkomme'n außer Kraft treten - zum Tragen 
kommen. 

Zu Art. XIII: 

Dieser Artikel enthält die in internationalen 
Verträgen übliche Streitschlichtungsklausel. 

Zu Art. XIV: 

Das gegenständliche Abkommen sieht keine 
ei gen e Kündigungsmöglichkeit vor, sondern 
bindet dessen Dauer an die Dauer des Amtssitz­
abkommens. 

Zum Notenwechsel: 

über diese Auslegung der in Art. XIV des 
Sitzabkommens mit den Vereinten Nationen ent­
haltenen Außerkrafttroetensbestimmung besteht 
zwischen den Vertrag~parteien übereinstimmung; 
doch hat es sich als zweckmäßig erwiesen, diese 
Auslegung in einem Notenwechsel' als authen­
tische Interpretation schriftlich festzulegen, um 
möglicherweise entstehende Unklarheiten vor 
allem im Hinblick auf die Anwendung des Ab­
kommens durch die österreichischen Gerichte und 
Behörden zu vermeiden. 

iEine gesonderte Inikrafttretensbestimmung für 
den Notenwechsel erübrigt sich im Hinblick auf 
seinen Charakter als authentische Interpretation 
des ihm zugrunddiegenden Abkommens. 
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